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GZ 5433/3-Pr/S/9,5 

Bundesministerium für 
auswärtige Angelegenheiten 
Ballhausplatz 2 
1010 Wien 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Gründung einer Österreich-Institut G.m.b.H. 
(Österreich-Institut Gesetz); 
Stellungnahme des BMWFK 

bm:wfk 

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 

beehrt sich zu dem mit do. GZ 500.04.11/56-V.5/95 ausgesendeten 

Entwurf eines Bundesgesetzes über die Gründung einer Öster

reich-Institut G.m.b.H. in Ergänzung zu ho. Stellungnahme vom 

18. September 1995 (ho. GZ 541.002/12-IV/A/5c/95) nunmehr auch 

im Rahmen des Begutachtungsverfahrens wie folgt Stellung zu 

nehmen: 

Das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat 

hinsichtlich des vorliegenden Gesetzentwurfes für ein Bundesge

setz über die Gründung einer Österreich-Institut Ges.m.b.H. 

grundsätzlich keine Bedenken. Gleichzeitig wird jedoch nochmals 

festgestellt, daß keine finanziellen Unterstützungen der Öster

reich-Institut Ges.m.b.H. von seiten des ho. Ressorts in Aus

sicht genommen wird. Weiters wird festgestellt, daß die Betreu

ung der österreichischen Lektoren weiterhin durch den Verein 

Österreich-Kooperation erfolgt. Schließlich wird darauf hinge-
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wiesen, daß hinsichtlich der in § 3 Abs. 3 des Gesetzentwurfes 

angeführten Punkte bzw. Aufgaben der Ges.m.b.R. sowie auch 

unter Bedachtna~e auf § 10 des Entwurfes gegebenenfalls mit 

dem jeweiligen Bundesminister das Einvernehmen herzustellen 

sein würde. 

F.d.R.d.A.: 

Wien, 5. Oktober 1995 

Für den Bundesminister: 

Dr. FRÜHAUF 
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